
 

Internal 

Angelsport- und Freizeitverein 1985 Guteborn e.V. 

Finanzierungsbestimmungen für das Geschäftsjahr 2025 

___________________________________________________________________________ 

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 18.10.2024 sind folgende Mitgliedsbeiträge 

und Gebühren für 2025 zu entrichten: 

IBAN: DE17 1805 5000 3070 0019 38 

Mitgliedsbeiträge 2025: 
Erwachsene 80.-€ 
Kinder und Jugendliche ohne eigenem Einkommen 26.-€ 
passive Mitglieder 47.-€ 
 

Laut Beschluss des Verbandstages des Landesanglerverbandes Brandenburg e.V. 
sind von den genannten Mitgliedsbeiträgen folgende Abführungen an den 
KAV und den LAVB zu entrichten: 
Erwachsene 60.-€ 
Kinder und Jugendliche ohne eigenem Einkommen 16.-€ 
passive Mitglieder 32.-€ 
 
verbleibende Mitgliedsbeiträge im Verein: 
Erwachsene 20.-€ 
Kinder und Jugendliche ohne eigenes Einkommen 10.-€ 
passive Mitglieder 15.-€ 
 
1. Die Beitragszahlung für das Geschäftsjahr 2025 hat bis zur Jahreshauptversammlung im Februar 
2025 zu erfolgen. 

2. Die Aufnahmegebühr bei Neuaufnahme beträgt für Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 
50.-€, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zahlen 15.-€ Aufnahmegebühr. 

3. Jedes Mitglied hat 12 Stunden gemeinnützige Arbeit für den Angelsport- und Freizeit- Verein 1985 
Guteborn e.V. zu erbringen, und zwar im Geschäftsjahr 2025. 

Bei der Einteilung der Arbeiten werden die körperlichen Gegebenheiten eines jeden berücksichtigt. 
Die vollständige Ableistung dieser Stunden ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Mitgliedschaft. 

Ausnahmsweise nicht geleistete Stunden hat das jeweilige Mitglied bis Ende des Monates Februar 
des darauffolgenden Jahres an den Verein zu bezahlen.  

Für Erwachsene werden 15,00 € pro Stunde und für Jugendlich bis zum 18 Lebensjahr 5,00 € pro 
Stunde berechnet. Gesonderte Regelungen hinsichtlich der Höhe des Mitgliedsbeitrages, der zu 
leistenden Arbeitsstunden bei Krankheit oder anderweitiger Verhinderung, trifft auf Antrag des 
jeweiligen Mitgliedes der Vorstand.  

Die Anträge müssen zeitnah gestellt werden. Die erteilten Bescheide gelten immer für das laufende 
Geschäftsjahr. 

 

Bankverbindung: 

IBAN: DE17 1805 5000 3070 0019 38 


